
Die Zurückweisung des Rechtsmittels ist etwa so zu formulieren :
„Die Berufung des Angeklagten gegen das Urteil des Kreisgerichtes . . . vom . . . wird 
als unbegründet zurückgewiesen. Die Auslagen des Verfahrens trägt der Angeklagte." 
Damit ist über die Beendigung des Prozesses entschieden. Das angefochtene Urteil des 
erstinstanzlichen Gerichts wird aufrechterhalten und ist als Sachurteil gültig.
Die Abänderung der angefochtenen Entscheidung lautet etwa wie folgt:
„Auf den Protest des Staatsanwalts wird das Urteil des Kreisgerichts . . . vom . . . 
im Schuld- und Strafausspruch abgeändert: Der Angeklagte wird wegen Körper
verletzung gemäß § 115 StGB zu einer Geldstrafe von . . . verurteilt. Die Auslagen des 
Rechtsmittelverfahrens trägt der Staatshaushalt."
In diesem Fall wird der Prozeß beendet mit einer neuen Sachentscheidung des Rechts
mittelgerichts, dessen Schuld- und Strafausspruch insoweit an die Stelle der erst
instanzlichen Entscheidung tritt.
Im Falle des Freispruchs durch das Rechtsmittelgericht ist der Tenor zu formulieren: 
„Auf die Berufung des Angeklagten wird das Urteil des Kreisgerichts . . . vom . . . 
aufgehoben. Der Angeklagte wird freigesprochen. Die im Verfahren erster und zweiter 
Instanz entstandenen Auslagen und die notwendigen Auslagen des Angeklagten trägt 
der Staatshaushalt."
Die Aufhebung des angefochtenen Urteils und Zurückverweisung der Sache an das 
Gericht erster Instanz ist wie folgt zu tenorieren :
„Auf den Protest des Staatsanwalts wird das Urteil des Kreisgerichts . . . vom . . . 
aufgehoben und die Sache an das Kreisgericht... zurückverwiesen."
Damit entscheidet das Gericht über den Fortgang des Prozesses, ohne selbst eine 
Sachentscheidung zu fällen.

Die Urteilsgründe
Die unterschiedliche Problematik der verschiedenen Strafsachen muß sich auch 
in der Gestaltung der Urteilsbegründung widerspiegeln. Deshalb darf es keine 
Starrheit in den Anforderungen, keinen Schematismus geben, der die Wirksamkeit 
des Urteils beeinträchtigen könnte. Auch für das Rechtsmittelurteil gilt, daß es 
sich durch Konzentration auf das Wesentliche auszeichnen muß. Folgende Hin
weise sollten beachtet werden:
a) Das Urteil muß in einer im Umfang von der jeweiligen Problematik bestimm

ten, gedrängten Zusammenfassung den bisherigen Prozeßverlauf wiedergeben 
und die wesentlichen Hinweise über die Verurteilung erster Instanz sowie über 
den festgestellten Sachverhalt, auf dem sie beruht, enthalten.

b) Das Rechtsmittel ist zu bezeichnen und seine Begründung zusammenfassend 
darzulegen.

c) In der kritischen Auseinandersetzung mit dem überprüften Urteil legt das 
Rechtsmittelgericht seinen im Ergebnis der Hauptverhandlung gewonnenen 
Standpunkt zu den problematischen Fragen dar und begründet ihn mit dem 
Ziel, das erstinstanzliche Gericht auf die Mängel und ihre Ursachen hinzuweisen. 
Besonders gründlich hat sich das Urteil mit den Teilen des erstinstanzlichen 
Urteils zu befassen, die der Rechtsmittelführer mit seinem Rechtsmittel gerügt 
hat, weil er an der Überprüfung dieser Fragen besonders interessiert ist. Dabei 
wird die Überzeugungskraft des Urteils größer sein, wenn es gelingt, diese Aus
einandersetzung so konkret wie möglich zu gestalten.

d) Daran muß sich folgerichtig die Begründung anschließen, warum die getroffene 
Entscheidung die sozialistische Gesetzlichkeit in dem konkreten Strafverfahren
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